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[1708 Januar 27 . ] A
NOTIZEN [ DES TAGSATZUNGSGESANDTENVON STADT UND AMT ZUG, BEAT

JAKOBS II . ZURLAUBEN, UEBER DIE AM 17 . JANUAR BEGONNENE
GEMEINEIDG. TAGSATZUNG IN BADEN]

EÄ VI 2 , 1410 (Nr . 646)

"Gester alls den 26 . . . . [ Januar ] hat Her Schullteis [ Johann Martin]

Schweitzer [von  B u o n a s 3 der Tagsatzungsgesandte von Luzern]

den abgefassten einheilligen Entschluss von den Catholischen Ohrten in andt-
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wordt in plena sessione Eröffneth , so in Substanz bestehet Nemlich das Mann

mit bedauren sechen Müessen , das sid Ettlichen Jahren Man gleichsam kein tag-

satzung Mehr habe das nit von Pro [ te ] stierendenseits Man in armis oder auf-

mahnung ihrer Völlckem sthen , das wider allten herkomen undt der Pundten

lobt . Standt Bern ohne beratschlagung einer gesambten Eydtgnoschafft sich mit

ihren trouppen wider den Bischof von Basell [ Johann Konrad von R e i n a c h-

Hirtzbach]  in das felld begeben undt würklich begriffen waren zuo

exequieren . ein gleichs begeren wegen Neuenburg [ - das Ganze ist in Zusammenhang

mit dem Neuenburger Erbfolgestreit , in dessen Gefolge sich franz . Truppen der
1

eidg . Grenze näherten , zu sehen - ] da die Ohrt Erst ein wachtsames Aug auf

sy Zuo haben Ermahneth da alles Zur extremiteth körnen , die [ neben Bern mit

Neuenburg ] Verbürgerte städt lucern friburg und solothurn die ihre Gravamina

mit Mehrerm noch Erleutem werden wider alles Protestieren Nbergangen worden.

Auch Bern wider alle Eydtgnossische Pundt ohnschulldigen Eydtgnossen als her

[alt ] Landtaman [ von Uri , Johann Martin ] Schmidt [von  Bellikon]

undt Baron [ Franz Sebastian ] Z w e y e r ihre im Bemischen habendte Boden-
2

zinssen confi [ s ] cierth , wegen einer vermeinten habendten undt nit nach sa-

tisfaction Entsprechenden pretension in der graffschafft Baden.

Die wägen langwärendten streitigkeith so wohll des toggenburg - ails kelleramp-

tische gschäfft gesezte [ gemeineidg . ] tagsatzung auf den 13 . Novembris [ 1707
3

in Baden ] von einem lobl . Orth Zürich äbgeschriben , in dem dan sonderlich

die lob . [ V reg . kath . ] Ohrth der Graffschafft Baden [ - diese schalteten sich

in den Jurisdiktionsstreit zwischen Zürich und Bremgarten um deren Rechte im

Kelleramt ein - ] hoch ledierth undt das gwallthätig ihre Mandaten Zuo Jonen

am Wirtshaus [ zur Muttergottes ?] abgerissen worden . Es haben auch die . . .

[XII ] Ohrth [ XIII ausg . UR] so die graff schafft Neuenburg anno 1529 dem hauss

longueville  cedierth . ^ Nun aber disem hauss . . . [ ?] ^ ihre habendte

Recht Zuo Erneuern , ein gleichs hab in particulari ein . . . Ohrth Ury so nie¬

mahlen cedierth des Nuhen sich zuo beschweren . Es syen aber noch vill andere

Sachen die Man für dismahls geschweige-

Allso das wohll Zuo Erachten sein das wan man inskönfftig sich nit eines las¬

sen Zuo getrosten , [ wann ] die alltere streitigkeith nit abgemacht , werde den

Catholischen Ohrten nit Zuozuomuothen sein , des gschäffts von Neuenburg sich

anzuonemmen . Man sey dannethin Urbietig alles beyzuotragen wan Man sicher

sthan das unssere streitigkeith beigelegt kan werden , was zuo befürderung des

algemeinen wohllwessen dienen werde . . ."
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1 ) s . EA VI 2 , 1411 a
2 ) s . ebenda 1409 , 1417 n
3 ) s . ebenda 1415 e , 1417 r

4 ) s . EA IV 1 b, 1476 (Nr . 7)
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